
30 Jahre. 
so geht das!

Einladung
zur hauptvErsammlung



I.  Tagesordnung und Vorschläge zur 
 Beschlussfassung

Die Tagesordnung lautet wie folgt: 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts der Edel AG 
für das zum 30. September 2015 endende Geschäftsjahr sowie 
des Berichts des Aufsichtsrats 
Punkt 1 der Tagesordnung beschränkt sich auf die Zugänglichma-
chung und Erläuterung der vorbezeichneten Unterlagen, die von 
der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter der Internetadresse 
http://www.edel.com/hauptversammlung 
eingesehen werden können. Die Unterlagen werden auch in der 
Hauptversammlung am 25. Mai 2016 zugänglich sein. Der 
Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 
und den Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der 
Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Es ist 
daher nach den gesetzlichen Bestimmungen keine Beschlussfas-
sung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung 
erforderlich. Der Vorstand und, soweit der Bericht des Aufsichts-
rats betroffen ist, der Aufsichtsrat werden die zugänglich gemach-
ten Unterlagen im Rahmen der Hauptversammlung erläutern. Die 
Aktionäre haben auf der Hauptversammlung im Rahmen ihres 
Auskunftsrechts die Gelegenheit, Fragen hierzu zu stellen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten 
Jahresabschluss der Edel AG zum 30. September 2015 ausgewiese-
nen Bilanzgewinn in Höhe von € 9.792.241,70 wie folgt zu 
verwenden: 
a)  Ausschüttung an die Aktionäre durch Zahlung einer 

Dividende von € 0,10 je dividendenberechtigter Aktie, damit 
insgesamt € 2.147.918,70, 

b) Einstellung in die Gewinnrücklagen in Höhe von € 0,00,

c)  Gewinnvortrag des verbleibenden Teilbetrages in Höhe von 
€ 7.644.323,00.

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die zum 
Zeitpunkt des Vorschlags unmittelbar oder mittelbar von der 
Gesellschaft gehaltenen 1.255.324 eigenen Aktien (Stand  
09. Dezember 2015), die gemäß § 71b AktG nicht dividendenbe-
rechtigt sind. Sollte sich bis zur Hauptversammlung durch den 
weiteren Erwerb eigener Aktien oder die Veräußerung eigener 
Aktien die Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2014/2015 
dividendenberechtigten Aktien vermindern oder erhöhen, wird 
der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von  
€ 0,10 je dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend 
angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung 
unterbreitet werden.
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II. Weitere Informationen und 
 Teilnahmebedingungen

 Vorlagen an Aktionäre
Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an 
liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der 

Edel AG
Neumühlen 17
22763 Hamburg
Deutschland

zur Einsicht der Aktionäre aus und sind ab diesem Zeitpunkt im 
Internet unter http://www.edel.com/hauptversammlung zugänglich: 

n  der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzern-
abschluss sowie der Konzernlagebericht der Edel AG zum  
30. September 2015, 

n  der Bericht des Aufsichtsrats und

n  der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des 
 Bilanzgewinns. 

Abschriften der vorgenannten Unterlagen werden den Aktionä-
ren auf Anfrage kostenfrei zugesandt. Die Unterlagen werden 
auch in der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen.

 Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die sich vor Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist vor 
der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen, durch 
das depotführende Institut in Textform (§ 126b BGB) ausgestell-
ten Nachweises des Anteilsbesitzes anmelden. Demnach müssen 
die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes der 
Gesellschaft bei der nachfolgend genannten Stelle unter der 
angegebenen Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse 
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, d. h. spätes-
tens bis zum Ablauf des 18. Mai 2016 zugehen:

Postalisch: Edel AG
   c/o Commerzbank AG
   GS-MO 3.1.1 General Meetings
    60261 Frankfurt am Main
   Deutschland
Per Telefax: +49 (0) 69 136 26351
Per E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss in deutscher oder engli-
scher Sprache abgefasst sein und hat sich auf den Beginn des 
einundzwanzigsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung 
(Record Date), demnach auf den Beginn (00:00 Uhr Ortszeit am 
Sitz der Gesellschaft) des 04. Mai 2016 zu beziehen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das 
zum 30. September 2015 endende Geschäftsjahr
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das 
zum 30. September 2015 endende Geschäftsjahr Entlastung zu 
erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das zum 30. September 2015 endende 
Geschäftsjahr
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für das zum 30. September 2015 endende Geschäfts-
jahr Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das 
zum 30. September 2016 endende Geschäftsjahr
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Konzernabschluss-
prüfer für das vom 01. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016 
laufende Geschäftsjahr zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds 
 des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat setzt sich den nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 
AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitglie-
dern zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. 
Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Herr Walter Lichte hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats 
der Edel AG mit Wirkung zur Beendigung der am 25. Mai 2016 
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt. 
Somit ist von der Hauptversammlung ein Mitglied des Aufsichts-
rats als Nachfolger für den ausscheidenden Herrn Walter Lichte 
zu wählen. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

Herrn Christian Schantz, Kleinmachnow, geschäftsführender 
Gesellschafter der Schantz Grundstücks-GmbH & Co. KG 

mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversamm-
lung am 25. Mai 2016 zum Aufsichtsratsmitglied zu wählen. Die 
Wahl erfolgt gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zum 
30. September 2020 endende Geschäftsjahr beschließt.

Herr Christian Schantz ist in keinen weiteren gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländi-
schen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen tätig. 



Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an die Gesellschaft an 
die folgende genannte Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-
Adresse übermittelt werden:

Postalisch: Edel AG
   c/o Better Orange IR & HV AG
   Haidelweg 48
   81241 München
   Deutschland
Per Telefax:  +49 (0) 89 889 690 655
Per E-Mail: edel@better-orange.de

Diese Übermittlungswege stehen auch dann zur Verfügung, wenn 
die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft erfolgen soll. Ein gesonderter Nachweis über die 
Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. 
Unabhängig davon kann der Nachweis der Bevollmächtigung 
auch dadurch erfolgen, dass der Bevollmächtigte am Tag der 
Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle 
vorweist.

 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Gemäß § 126 und § 127 AktG zugänglich zu machende Gegenan-
träge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende 
Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse zu richten:

Postalisch: Edel AG
   z.Hd. Herrn Bernd Hocke 
   Neumühlen 17 
   22763 Hamburg
   Deutschland
Per Telefax:  +49 (0) 40 890 85 9224
Per E-Mail: hauptversammlung@edel.com

Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie eventuelle Stellungnah-
men der Verwaltung werden im Internet unter 
http://www.edel.com/hauptversammlung 
zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft unter vorstehender 
Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse mindestens 14 Tage 
vor der Hauptversammlung, also bis 10. Mai 2016, 24:00 Uhr 
Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, zugegangen sind;  
§ 126 Abs. 2 AktG bleibt unberührt.

Hamburg, im April 2016
Edel AG 
Der Vorstand

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts nur als 
Aktionär, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur 
Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 
ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Record 
Date. Das bedeutet, dass Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem 
Record Date erworben haben, nicht an der Hauptversammlung 
teilnehmen können. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem Record 
Date veräußern, sind – bei rechtzeitiger Anmeldung und Vorlage 
des Nachweises des Anteilsbesitzes – im Verhältnis zur Gesell-
schaft gleichwohl zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. Der Record Date hat 
keine Auswirkung auf die Veräußerbarkeit der Aktien und hat 
keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.
Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der 
Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die 
Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig 
für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die 
Gesellschaft Sorge zu tragen. Die Eintrittskarten sind lediglich 
organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts.

Stimmrechtsvertretung
Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Auch in diesem Fall 
sind eine fristgemäße Anmeldung und der rechtzeitige Nachweis 
des Anteilsbesitzes nach den unter „Teilnahme an der Hauptver-
sammlung“ beschriebenen Bestimmungen erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform (§ 126b BGB), es sei denn, die Vollmachtserteilung 
erfolgt an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder an 
eine andere der in § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellten 
Personen oder Institutionen (gemeinsam „professionelle Stimm-
rechtsvertreter“). In diesem Fall gelten für die Bevollmächtigung 
die gesetzlichen Bestimmungen des § 135 AktG, woraus sich 
abweichende Besonderheiten ergeben können. Die Aktionäre 
werden daher gebeten, sich bei der Bevollmächtigung professio-
neller Stimmrechtsvertreter rechtzeitig mit diesen wegen einer 
möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

Die Aktionäre werden gebeten, für die Bevollmächtigung von 
Personen, die keine professionellen Stimmrechtsvertreter sind, 
das hierfür vorgesehene Vollmachtsformular auf der Rückseite 
der Eintrittskarte zu verwenden, die ordnungsgemäß angemelde-
ten Aktionären übersandt wird.

Ein entsprechendes Formular steht auch unter 
http://www.edel.com/hauptversammlung 
zum Download zur Verfügung.



 anfahrtsmöglichkeiten

Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel S1, S3, S31 zum
Bahnhof Altona. Von dort fährt die Buslinie 112 direkt vor das
Firmengebäude. Parkmöglichkeiten sind in begrenzter Anzahl
vorhanden.

Edel AG 
Neumühlen 17 · 22763 Hamburg · Germany
Tel.:  +49 (0) 40 890 85 224
Fax:  +49 (0) 40 890 85 310
Internet:  www.edel.com · www.edel.de
E-Mail:  investorrelations@edel.com
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